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Auf der Grundlage von § 37 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes in der Fassung vom 26.02.2007, zuletzt 

geändert am 27.01.2022 (Nds. GVBl. S. 54), hat das Präsidium der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften  

– Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel am 31.03.2022 der Änderung der Bachelor-Prüfungsordnung für die Studien-

gänge „Logistikmanagement“, „Logistikmanagement im Praxisverbund“, „Logistik und Informationsmanagement“, 

„Mediendesign“, „Medienmanagement“, „Medienkommunikation“, „Mobilität und Personenverkehrsmanagement“, 

„Sportmanagement“, „Stadt- und Regionalmanagement“, „Tourismusmanagement“, „Wirtschaftsingenieurwesen 

Mobilität und Verkehr“, und „Logistik und Informationsmanagement im Praxisverbund“ (Verkündungsblatt Nr. 32/2020 

vom 12.05.2020) der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien zugestimmt. 

 

 

Folgende Änderungen, in Rot dargestellt, hat der Fakultätsrat der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien am 16.03.2022 

beschlossen: 

 

1. § 6, Absatz 10, Satz 4: 
 
4Die mündliche Prüfung dauert i.d.R. mindestens 20 Minuten und kann von den Prüfenden bei Bedarf auf maximal 45 
Minuten verlängert werden. 
 

2. Anlage II.13 Katalog der Schwerpunkt- und Wahlpflichtmodule.  
Das Angebot der Wahlpflichtmodule wird näher spezifiziert: 
 
Wahlpflichtmodule: 
 
Die Lehrveranstaltungen sind aus dem Semesterangebot der Wahlpflichtmodule zu wählen. Mögliche Wahlpflichtmodule 
und zugehörige Lehrveranstaltungen sind nachfolgend exemplarisch aufgeführt: 

 

Diese Änderungen treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Ostfalia in Kraft. 


